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BUNDESGESETZBLATT

FUR DIE REPUBLIK OSTERREICH

Jahrgang 2024 Ausgegeben am 14. August 2024 Teil 1T

224. Verordnung: Seilbahn-Generalrevisionsverordnung

224. Verordnung der Bundesministerin fiir Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilit:it,
Innovation und Technologie iiber die Generalrevision von éffentlichen Seilbahnen sowie
nicht offentlichen Seilbahnen mit beschrinkt offentlichem Verkehr (Seilbahn-
Generalrevisionsverordnung — SeilGV)

Aufgrund des § 49a Abs. 8 des Seilbahngesetzes 2003 (SeilbG 2003), BGBI. I Nr. 103/2003, zuletzt
gedndert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 139/2020, wird verordnet:
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1. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

Anwendungsbereich

§ 1. Diese Verordnung ist auf offentliche Seilbahnen gemiBl § 5 SeilbG 2003 sowie auf nicht
offentliche Seilbahnen mit beschrankt 6ffentlichem Verkehr geméll § 6 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 3
SeilbG 2003 anzuwenden.

Begriffsbestimmungen

§ 2. (1) Einseilbahnen sind Seilschwebebahnen, bei denen die Fahrzeuge durch ein Seil getragen und
bewegt werden.

(2) Doppel-Einseilbahnen sind Seilschwebebahnen, bei denen die Fahrzeuge durch zwei
parallellaufende Seile oder durch ein Seil, das eine Doppelschleife bildet, gleichzeitig getragen und
bewegt werden.

(3) Betriebsseile im Sinne dieser Verordnung sind jene Seile, die unmittelbar der Funktion von
Seilbahnen dienen.

Aufgaben und Umfang

§ 3. (1) Die Aufgaben der Generalrevision nach § 49a Abs. 1 SeilbG 2003 sind so auszulegen und
anzuwenden, dass einerseits dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Uberpriifung Rechnung getragen,
andererseits die VerhdltnismaBigkeit zwischen dem Aufwand der dafiir notwendigen Mafnahmen und
dem dadurch bewirkten Nutzen fiir die jeweils zu schiitzenden Interessen beriicksichtigt werden.

(2) Die Generalrevision einer Seilbahn umfasst die Bestandserhebung und Bewertung sowie deren
Dokumentation gemif3 Anlage 1, die Durchfiihrung der daraus folgenden MaBnahmen zum Heranfiithren
an das zeitgemidBe Schutzniveau gemiBl § 49a Abs. 1 SeilbG 2003 sowie die Aktualisierung der
Betriebsvorschrift und der Beforderungsbedingungen auf Grundlage der durch die Bundesministerin fiir
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitdt, Innovation und Technologie verdéffentlichten diesbeziiglichen
Entwiirfe.

2. Abschnitt
Verfahren

Filligkeit
§ 4. (1) Die Generalrevision ist so zu planen und durchzufiihren, dass sie binnen

1. der jeweils zutreffenden Frist gemal § 49a Abs. 2 SeilbG 2003 in Verbindung mit Abs. 2 und 3
oder

2. der verlangerten Frist gemal Abs. 5 oder 6
abgeschlossen ist.

(2) Die Generalrevision hat
1. bei Seilbahnen, deren Konzession geméf § 28 SeilbG 2003 in der Fassung vor Inkrafttreten
dieser Verordnung
a)um hochstens 30 Jahre verlingert worden ist, binnen Ablauf der
Konzessionsfrist,
b) um mehr als 30 Jahre verldngert worden ist, binnen 30 Jahren nach Erteilung der
Konzessionsverlédngerung,

2. bei Seilbahnen, deren Konzession aufgrund einer grundlegenden Erneuerung verldngert worden
ist, binnen Ablauf der Konzessionsfrist, jedoch spétestens binnen 40 Jahren ab dem Tag der
Erteilung der erstmaligen Betriebsbewilligung fiir die grundlegend erneuerte Seilbahn,
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3. bei Seilbahnen, welche wiederaufgestellt wurden, binnen 30 Jahren ab dem Tag der Erteilung der
Betriebsbewilligung, sowie

4.bei nicht oOffentlichen Seilbahnen mit beschrinkt 6ffentlichem Verkehr, deren
Betriebsbewilligung
a) um hochstens 30 Jahre verldngert worden ist, binnen Ablauf der verlingerten

Frist,
b) um mehr als 30 Jahre verldngert worden ist, binnen 30 Jahren nach Erteilung der
Verlangerung der Betriebsbewilligung,
zu erfolgen.
(3) Fur die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bestehenden Seilbahnen gelten
folgende Ubergangsbestimmungen:

1. Jene Fristen fiir die erste Generalrevision gemi § 49a Abs. 2 SeilbG 2003 in Verbindung mit
Abs. 2, die binnen drei Jahren nach Inkrafttreten dieser Verordnung féllig wére, laufen erst am
Ende dieses Zeitraumes ab.

2. Die erste Generalrevision von allen weiteren Seilbahnen, die gemall § 49a Abs. 2 SeilbG 2003
binnen sieben Jahren nach Inkrafttreten dieser Verordnung fillig wére und deren erstmalige
Betriebsbewilligung
a) bis zum 31. Dezember 1971 erteilt worden ist, hat binnen drei Jahren,

b) zwischen dem 1. Janner 1972 und dem 31. Dezember 1979 erteilt worden ist, hat
binnen vier Jahren,

¢) zwischen dem 1. Janner 1980 und dem 31. Dezember 1986 erteilt worden ist, hat
binnen finf Jahren,

d) zwischen dem 1. Janner 1987 und dem 31. Dezember 1988 erteilt worden ist, hat
binnen sechs Jahren,

e) ab dem 1. Janner 1989 erteilt worden ist, hat binnen sieben Jahren

nach Inkrafttreten dieser Verordnung zu erfolgen.

3. Die Fristen fiir die weiteren Generalrevisionen von Seilbahnen geméf Z 1 und 2 sind vom Ablauf
der jeweiligen Frist gemiB den Ubergangsbestimmungen fiir die erste Generalrevision an zu
berechnen.

(4) Wenn die Behdrde den Tag der erstmaligen Betriebsbewilligung gemidfl § 49a Abs. 2
SeilbG 2003 nicht mehr feststellen kann, ist stattdessen jener der erstmaligen Aufnahme des 6ffentlichen
Betriebes heranzuziehen.

(5) Eine Frist gemél Abs. 1 Z 1 darf ohne Wirkung auf die Frist fiir die ndchste Generalrevision um
hochstens drei Jahre verldngert werden. Diese Fristerstreckung ist bei der Behorde zeitgerecht zu
beantragen. In dem Antrag sind die Griinde darzulegen, aus denen die fristgerechte Durchfiihrung nicht
moglich erscheint (zB Ansuchen um Um- oder Neubau, Verzégerungen bei Behordenverfahren).

(6) Bestitigt die Behorde den Abschluss der Generalrevision gemif3 § 6 Abs. 8 nicht vor Ablauf der
Frist fiir die Generalrevision und ist dies nicht auf das Verhalten des Seilbahnunternehmens
zuriickzufiihren, so gilt diese Frist ohne Wirkung auf die Frist fiir die ndchste Generalrevision bis zur
Bestitigung durch die Behorde als verlidngert.

(7) Die Behorde hat die Einhaltung der Fristen fiir die Generalrevisionen zu iiberwachen.
Durchfiihrung

§ 5. (1) Bei der ersten Generalrevision einer Seilbahn diirfen seilbahntechnische sowie elektro- und
sicherungstechnische Bau- und Anlageteile, die vor dem 3. Mai 2004 baugenehmigt worden sind, auch
auf Grundlage der letztgiiltigen nationalen Regelwerke und Nachweisverfahren geméfl Anlage 2 beurteilt
werden, wenn

1. die Frist fiir die erste Generalrevision ohne Beriicksichtigung einer Verldngerung gemail § 4
Abs. 5 noch vor dem 31. Dezember 2045 abliuft,

2. gesetzliche Bestimmungen nichts anderes vorsehen und
3. dies mit der Zielsetzung der Generalrevision vereinbar ist.
In allen anderen Fillen sind die aktuellen Regelwerke und Nachweisverfahren heranzuziehen.

(2) Bei Seilbahnen, die nicht oder nur teilweise flir die Beforderung von Personen mit
Behinderungen eingerichtet sind, ist die Entscheidung der Behorde einzuholen, ob eine derartige
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Beforderung vorzusehen oder auf weitere Fille von Behinderungen zu erweitern ist. Bei der Entscheidung
ist in Betracht zu ziehen, ob
1.die Fahrzeuge dafiir geeignet sind (zB geschlossene Fahrzeuge mit ausreichenden
Abmessungen),

2. diese Personen die Stationen selbstdndig erreichen und verlassen kénnen und

3. ein dafiir erforderlicher baulicher Aufwand den Nutzen rechtfertigt und gegebenenfalls aufgrund
der kulturhistorischen Bedeutung mdglich ist.

Die Einhaltung der Bedingungen kann auch durch organisatorische Mafinahmen unterstiitzt werden.

(3) Die fachspezifische Beurteilung allenfalls festgestellter Anderungen am Bestand, fiir die kein
rechtméBiger Zustand nachweisbar ist (abgeschlossenes genehmigungsfre ies Bauvorhaben, Bescheid fiir
genehmigungspflichtige Anderung), hat sich auf qualitativ erkennbare Gefihrdungen zu beschriinken.
Diese Anderungen sind im jeweiligen Gutachten fiir die Einreichung gemidB § 6 mit dem Hinweis
anzufiihren, dass fur sie ein seilbahnrechtliches Verfahren erforderlich ist.

(4) Im Zuge einer Generalrevision festgestellte Méngel, die eine unmittelbare Betriebsgefahr im
Sinne von § 91 SeilbG 2003 darstellen, hat die jeweilige Priifperson oder -stelle umgehend dem
Seilbahnunternehmen und der Behorde schriftlich bekanntzugeben. Das Seilbahnunternehmen hat
aufgrund dieser bekanntgegebenen Mingel den Seilbahnbetrieb ohne eine behdrdliche Verfiigung
umgehend einzustellen. Die Wiederaufnahme des Seilbahnbetriebes setzt die Bewilligung durch die
Behorde voraus.

(5) Wenn sich aus der Generalrevision MaBnahmen ergeben, die eine Anderung der genehmigten
Ausfithrung oder Nutzung von Seilbahnanlageteilen erfordern, hat das Seilbahnunternehmen hiefiir bei
der Behorde um seilbahnrechtliche Genehmigung anzusuchen oder — bei Vorliegen der Voraussetzungen
— eine derartige Anderung nach den Bestimmungen der Verordnung iiber genehmigungsfreie
Bauvorhaben (VgBSeil 2006), BGBL. II Nr. 287/2006, durchzufiihren.

(6) Fristen fiir die Durchfithrung von MafBinahmen, die sich aus einer Generalrevision ergeben, sind
vorrangig binnen der Félligkeit fiir diese Generalrevision festzulegen. Fiir MaBBnahmen mit groferem
Zeitbedarf fiir die Umsetzung diirfen unter Bedachtnahme auf die Sicherheit der Seilbahn auch
dartiberhinausgehende Fristen eingerdumt werden.

(7) Die Ergebnisse der Bestandserhebung und Bewertung eciner Seilbahn im Rahmen der
Generalrevision sind in einer Mappe mit den Unterlagen gemil3 Anlage 1 zu dokumentieren (Mappe
Generalrevision).

Einreichung

§ 6. (1) Das Seilbahnunternechmen hat bei der Behorde frithestens drei Jahre, jedoch spétestens ein
Jahr vor Ablauf der Frist fiir die Generalrevision der jeweiligen Seilbahn die Mappe Generalrevision in
vierfacher Ausfertigung sowie die aktualisierte Betriebsvorschrift und die aktualisierten
Beforderungsbedingungen jeweils in einfacher Ausfertigung einzureichen. Auf Verlangen der Behorde
hat die Einreichung in elektronischer Form zu erfolgen.

(2) Die Frist gemd Abs. 1 darf um hochstens ein halbes Jahr verlingert werden. Diese
Fristerstreckung ist bei der Behdrde spitestens ein halbes Jahr vor Ablauf der Frist zu beantragen. In dem
Antrag sind die Griinde darzulegen, aus denen die fristgerechte Einreichung nicht moglich erscheint (zB
Ansuchen um Um- oder Neubau, Verzogerungen bei Behdrdenverfahren).

(3) Wird die Frist gemi3 Abs. 1 oder 2 iiberschritten, hat die Behorde den Betrieb der Seilbahn bis
zur erfolgten Einreichung mit Bescheid einzustellen. Nach vollstdndiger Einreichung hat die Behorde mit
Bescheid die Wiederaufnahme des Betriebes zu verfiigen.

(4) Die Behorde hat die eingereichten Unterlagen auf Vollstdndigkeit und Plausibilitit zu priifen und
dem Seilbahnunternehmen allenfalls noch erforderliche Ergénzungen und Korrekturen dieser Unterlagen
aufzutragen.

(5) Stehen fiir die Priifung keine Amtssachverstindigen zur Verfiigung, kann die Behorde
nichtamtlichliche Sachverstindige heranziehen. Die daraus erwachsenen Kosten hat das
Seilbahnunternehmen zu tragen.

(6) Die Behorde kann nach Priifung der Unterlagen eine Ortsverhandlung unter Zuziehung von
Sachverstindigen der betroffenen Fachbereiche durchfithren, wenn fachbereichsiibergreifende Belange
dies zweckmaiBig erscheinen lassen.

(7) Ergeben sich aus der behordlichen Priifung noch erforderliche ergdnzende MaBnahmen zum
Erreichen des zeitgemidBen Schutzniveaus gemil3 § 49a Abs. 1 SeilbG 2003, hat die Behorde diese dem
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Seilbahnunternehmen mit Bescheid aufzutragen. Fiir die Fristsetzung der Mafinahmen ist § 5 Abs. 6 zu
beachten.

(8) Die Behorde hat dem Seilbahnunternehmen unbeschadet noch allfillig offener Fristen gemal3 § 5
Abs. 6 2. Satz nach erfolgter positiver Priifung den Abschluss der jeweiligen Generalrevision mit
Bescheid zu bestétigen.

3. Abschnitt
Anforderungen an die Erstellenden der Gutachten fiir die Einreichung

Allgemeine Anforderungen

§ 7. (1) Es diirfen keine Umstidnde vorliegen, welche die Unbefangenheit oder Fachkunde der
Erstellenden der Gutachten in Zweifel ziehen.

(2) Die Erstellenden der Gutachten haben tiber eine aufrechte Haftpflichtversicherung bei einem zum
Geschiftsbetrieb in Osterreich berechtigten Versicherer mit ausreichender Deckung zu verfligen, wobei
fiir Personenschidden pro Schadensfall eine Deckung von zumindest einer Million Euro bestehen muss.

(3) Fachlich geeignete Personen oder Stellen, welche die jeweiligen besonderen Anforderungen
gemal den §§ 8 bis 15 nicht erfiillen, diirfen nur im Einzelfall nach Zustimmung durch die Behorde im
Einvernehmen mit der Bundesministerin fiir Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitit, Innovation und
Technologie mit der Erstellung von Gutachten beauftragt werden.

Besondere Anforderungen an die Erstellenden der Gutachten fiir die Fachbereiche
Seilbahntechnik sowie Elektro- und Sicherungstechnik

§ 8. Mit der Erstellung der Gutachten diirfen nur Personen beauftragt werden, die nachstehend
angefiihrt und zusitzlich in das Verzeichnis gemif § 9 aufgenommen sind:

1. qualifizierte Personen akkreditierter Konformititsbewertungsstellen im Rahmen des fachlichen
Umfanges ihrer Akkreditierung;

2. Ziviltechniker und Ziviltechnikerinnen im Rahmen ihrer Befugnisse;
3. qualifizierte Personen von Ingenieurbiiros (Beratende Ingenieure) im Rahmen ihrer Befugnisse;
4. natiirliche Personen, die flir die Erstattung von Gutachten der erforderlichen Art im Allgemeinen
beeidet und gerichtlich zertifiziert sind.
Verzeichnis der Erstellenden der Gutachten gemif} § 8

§9. Die Bundesministerin fiir Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitdt, Innovation und
Technologie hat im Verzeichnis gemél § 14 Abs.3 Z 11 SeilbG 2003 jene Personen und Stellen zu
filhren, die zur Erstellung von Gutachten fiir die Fachbereiche Seilbahntechnik oder Elektro- und
Sicherungstechnik berechtigt sind. Fiir die Aufnahme dieser Personen und Stellen in das Verzeichnis sind
die §§ 18 bis 20 Seilbahn-Bauentwurfsverordnung (SeilBEV), BGBI. 1I Nr. 227/2021, anzuwenden.

Besondere Anforderungen an die Erstellenden der Gutachten fiir den Fachbereich
Brandschutz
§ 10. Mit der Erstellung der Gutachten diirfen beauftragt werden:

1. akkreditierte Konformitdtsbewertungsstellen im Rahmen des fachlichen Umfanges ihrer
Akkreditierung;

. Ziviltechniker und Ziviltechnikerinnen im Rahmen ihrer Befugnisse;
. Ingenieurbiiros (Beratende Ingenieure) im Rahmen ihrer Befugnisse;
. Sachverstindige der Osterreichischen Landesstellen fiir Brandverhiitung;

. natiirliche Personen, die fiir die Erstattung von Gutachten der erforderlichen Art im Allgemeinen
beeidet und gerichtlich zertifiziert sind.

W\ AW N

Besondere Anforderungen an die Erstellenden der Gutachten fiir den Fachbereich
ArbeitnehmerInnenschutz
§ 11. Mit der Erstellung der Gutachten diirfen beauftragt werden:

1. akkreditierte Konformitdtsbewertungsstellen im Rahmen des fachlichen Umfanges ihrer
Akkreditierung;

2. Ziviltechniker und Ziviltechnikerinnen im Rahmen ihrer Befugnisse;
3. Ingenieurbiiros (Beratende Ingenieure) im Rahmen ihrer Befugnisse;
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4. natiirliche Personen, die fiir die Erstattung von Gutachten der erforderlichen Art im Allgemeinen
beeidet und gerichtlich zertifiziert sind.

Besondere Anforderungen an die Erstellenden der Gutachten fiir den Fachbereich
Hochbau
§ 12. Mit der Erstellung der Gutachten diirfen beauftragt werden:
1. Ziviltechniker und Ziviltechnikerinnen im Rahmen ihrer Befugnisse;

2. Baumeister und Baumeisterinnen gemil § 94 Z 5 der Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994),
BGBIL. Nr. 194/1994, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBIL. I Nr.204/2022 und der
Kundmachung BGBIL. I Nr. 75/2023, wobei fiir jene ohne abgeschlossenes facheinschligiges
Hochschulstudium die Beurteilung der Tragfdhigkeit und Gebrauchstauglichkeit nur mit
folgenden Einschrankungen zuldssig ist:

a) Gebdude und Flugdécher mit maximal 100 m? bebauter Fliche mit hochstens
einem oberirdischen Gescho3 und einem KellergeschoB, die nicht von
betriebsfremden Personen geniitzt werden und nicht der Lagerung geféhrlicher
Stoffe dienen, einschlieSlich der damit verbundenen infrastrukturellen
Einrichtungen;

b) freistehende Ein- und Aussteigebereiche aus Beton oder Stahl oder Holz oder aus
einer Kombination dieser Werkstoffe einschlieflich zugehoriger Rampen und
Podeste;

¢) Stiitzmauern bis zu einer Hohe von 5 m;
d) Einfriedungen bis zu einer Hohe von 5 m.
Besondere Anforderungen an die Erstellenden der Gutachten fiir den Fachbereich
Geologie/Geotechnik
§ 13. Mit der Erstellung der Gutachten diirfen beauftragt werden:
1. Ziviltechniker und Ziviltechnikerinnen im Rahmen ihrer Befugnisse;
2. Ingenieurbiiros (Beratende Ingenieure) im Rahmen ihrer Befugnisse.
Besondere Anforderungen an die Erstellenden der Gutachten fiir den Fachbereich
Naturgefahren (zB Lawinen-, Wildbach- und Erosionsgefahren)
§ 14. Mit der Erstellung der Gutachten diirfen beauftragt werden:

1. Ziviltechniker und Ziviltechnikerinnen mit der Befugnis fiir Alpine Naturgefahren sowie
Wildbach- und Lawinenverbauung;

2. Ingenieurbiiros (Beratende Ingenieure) im Rahmen ihrer Befugnisse.

Besondere Anforderungen an die Erstellenden der Gutachten fiir weitere von der Generalrevision
betroffenen Fachbereiche

§ 15. Fir die Auswahl der Erstellenden der Gutachten fiir weitere von der Generalrevision
betroffenen Fachbereiche ist § 16 Abs. 1 SeilBEV anzuwenden.

4. Abschnitt
Schlussbestimmungen

Anhéngige Verfahren geméif} § 28 SeilbG 2003 in der Fassung vor Inkrafttreten dieser Verordnung

§ 16. Bei Seilbahnen gemél § 1, fiir welche zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung ein
Verfahren zur Verlingerung der Konzession gemif3 § 28 SeilbG 2003 in der Fassung vor Inkrafttreten
dieser Verordnung anhéngig ist, ist dieses Verfahren weiterzufithren und abzuschlieBen.

Zuginglichkeit von Regelwerken und Nachweisverfahren

§ 17. Die Bundesministerin fiir Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitdt und Innovation hat jene
Regelwerke und Nachweisverfahren, die in dieser Verordnung zitiert werden und in ihre Zustindigkeit
fallen, 6ffentlich zugéinglich und auf aktuellem Stand zu halten.

Verweisungen

§ 18. Soweit in dieser Verordnung auf folgende Rechtsvorschriften verweisen wird, sind diese, wenn
nichts Abweichendes angeordnet wird, in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden:
1. Seilbahngesetz 2003 (SeilbG 2003), BGBI. I Nr. 103/2003;
2. Seilbahn-Bauentwurfsverordnung (SeilBEV), BGBI. II Nr. 227/2021;
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3. Seilbahniiberpriifungs-Verordnung 2013 (SeilbUV 2013), BGBI. II Nr. 375/2013;
4. Verordnung iiber genehmigungsfreie Bauvorhaben (VgBSeil 2006), BGBI. II Nr. 287/2006;
5. Verordnung Wiederaufstellen (VWaSeilb 2009), BGBI. II Nr. 55/2009.

Inkrafttreten
§ 19. Diese Verordnung tritt am 1. November 2024 in Kraft.

Gewessler

www.ris.bka.gv.at



WK OS}-{?
\)%

q b2
i o
o A =

BUNDESKANZLERAMT

@

AMTSSIGNATUR

Unterzeichner

serialNumber=734173660,CN=Bundeskanzleramt,C=AT

Datum/Zeit 2024-08-14T14:52:18+02:00
Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Prifinformation Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at
Informationen zur Prifung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/verifizierung
Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.




	BUNDESGESETZBLATT
	Inhaltsverzeichnis
	1. Abschnitt
	Allgemeine Bestimmungen

	2. Abschnitt
	Verfahren

	3. Abschnitt
	Anforderungen an die Erstellenden der Gutachten für die Einreichung

	4. Abschnitt
	Schlussbestimmungen


		2024-08-14T14:52:18+0200
	serialNumber=734173660,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




